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Ganz besonders danke ich meiner Frau Gabriele für ihre Hilfe beim 
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§ 1 Das Problem der Arbeitnehmerhaftung 

I. Das Problem und seine praktische Bedeutung 

Die Haftung des Arbeitnehmers (AN) für Schäden, die er bei der 
Arbeit verursacht hat, gehört seit rund vier Jahrzehnten zu den meist-. 
besprochenen Fragen des deutschen Arbeitsrechts. Das Problem ist be-
kannt unter dem Stichwort "Haftungsbeschränkung bei gefahrenge-
neigter oder schadensgeneigter Arbeit". Die Frage nach der Schadens-
ersatzpflicht des AN taucht in drei Fällen auf: bei der Haftung gegen-
über dem Arbeitgeber (AG), gegenüber Arbeitskollegen und gegenüber 
Dritten. 

Im Mittelpunkt der Diskussion steht die Haftung des AN für Schä-
den, die er dem AG zugefügt hat. Der Schaden des AG kann hier auf 
zwei Ursachen zurückzuführen sein. In der Regel hat der AN Rechts-
güter des AG verletzt, z. B. ein Firmenfahrzeug beschädigt. Oft ent-
steht dem AG ein Nachteil erst dadurch, daß der AN einen Dritten ver-
letzt hat und der AG dem Dritten nach § 278 oder § 831 BGB Ersatz 
leisten muß. In beiden Fällen haftet der AN dem AG - abweichend 
von den allgemeinen Regeln des Schadensersatzrechts - unter be-
stimmten Voraussetzungen überhaupt nicht oder nur beschränkt. Dar-
über sind sich Rechtsprechung und Lehre im Grundsatz seit Jahrzehn-
ten einig. Wann die Haftungsbeschränkung eintritt und wieviel siebe-
trägt, ist dagegen nahezu so ungeklärt wie vor 30 Jahren. 

Auch die Haftung des AN gegenüber Arbeitskollegen war früher um-
stritten. Sie ist seit 1963 in den §§ 636 ff. RVO geregelt. Danach haftet 
ein AN, der bei betrieblicher Tätigkeit einen Angehörigen desselben 
Betriebes verletzt hat, diesem oder seinen Hinterbliebenen für Perso-
nenschäden nur bei Vorsatz oder bei Teilnahme am allgemeinen Ver-
kehr (§§ 636, 637 RVO). Bei grober Fahrlässigkeit kann der Sozialver-
sicherungsträger Rückgriff gegen ihn nehmen (§ 640 RVO). 

Dritten gegenüber haftet der AN nach bis vor kurzem überwiegend 
vertretener Ansicht unbeschränkt. Wird er vom Dritten in Anspruch 
genommen, so hat er in di:m meisten Fällen jedoch einen Freistellungs-
anspruch gegen den AG; soweit er an den Dritten bereits Ersatz ge-
leistet hat, muß ihm der AG den gezahlten Betrag erstatten. Der Frei-
stellungs- bzw. Erstattungsansp;ruch steht dem. AN unter denselben 
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Voraussetzungen zu wie seine Haftung gegenüber dem AG beschränkt 
ist. Damit haftet er im Ergebnis auch Dritten gegenüber nur bis zu dem 
Betrag, den der AG - wäre er verletzt worden - von ihm fordern 
könnte. 

Das Problem der Arbeitnehmerhaftung hat erhebliche praktische Be-
deutung. Mehr als 22 Millionen Einwohner der Bundesrepublik sind in 
abhängiger Arbeit beschäftigt, also vier von fünf Berufstätigen1• Nach 
einer in Hessen in den sechziger Jahren durchgeführten Umfrage hatte 
jeder dritte Prozeß vor den Arbeitsgerichten auch Schadensersatz zum 
Gegenstand2 • Bis Ende 1976 wurden rund 400 Urteile zur Arbeitneh-
merhaftung veröffentlicht. Das Reichsarbeitsgericht (RAG), das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) und der Bundesgerichtshof (BGH) haben in mehr 
als 80 publizierten Entscheidungen zu dem Fragenkreis Stellung ge-
nommen. Von den Urteilen der ersten und der mittleren Instanzen sind 
bisher jeweils etwa 150 veröffentlicht worden. Dabei geht es keineswegs 
etwa nur um kleinere Beträge3• 

Am häufigsten wird dt!r AN auf Ersatz von Schäden verklagt, die 
beim Umgang mit Kraftfahrzeugen entstanden sind4• Meist handelt es 
sich dabei um Verkehrsunfälle. Der angestellte Fahrer ist zwar durch 
die gesetzliche Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung geschützt, soweit 
bei einem Unfall Dritte geschädigt werden (§ 10 AKB). Dieser Schutz 
deckt Schäden des AG jedoch regelmäßig nicht. Nach§ 11 Nr. 3, 4 AKB 
sind nämlich Haftpflichtansprüche des Versicherungsnehmers, des Hal-
ters oder Eigentümers gegen mitversicherte Personen von der Versiche-
rung ausgeschlossen. Die genannte Pflichtversicherung greift also nicht 
ein, wenn der Fahrer seinen AG bei dem Betrieb eines diesem gehören-
den Kraftfahrzeuges tötet, verletzt oder sonst schädigt. Zudem sind 
Haftpflichtansprüche wegen Beschädigung, Zerstörung oder Abhanden-
kommens des Fahrzeuges, auf das sich die Versicherung bezieht, und 
seiner oft wertvollen Ladung nach § 11 Nr. 6 AKB ausgeschlossen. So-
weit der AG schließlich eine Kaskoversicherung abgeschlossen hat, ist 
der Fahrer bei grober Fahrlässigkeit dem Rückgriff des Versicherers 
ausgesetzt(§ 67 Abs. 1 VVG, § 15 Abs. 2 AKB)'. An zweiter Stelle in der 
Häufigkeit stehen die Klagen gegen Arbeiter und Angestellte aus dem 
Baugewerbe, gegen Putzer und Fliesenleger, Poliere, Schachtmeister 
und die örtlichen Bauführer. Die dritte Gruppe bilden Schadensersatz-

1 Statistisches Jahrbuch 1975, 150. 
: Joachim, Verh. des 45. DJT (1964), Band 2, G 50. 
3 BAG AP Nr. 66 zu § 611 BGB Haftung des AN: Verurteilung eines ange-

stellten Försters in Höhe von 50 000 DM; BAG AP Nr. 55 zu § 611 BGB Haf-
tung des AN: 60 000 DM, Kraftfahrer. 

' Vgl. Stehl, AuR 1970, 257. 
• Ausführlich dazu Hanau, BB 1972, 4 ff. 
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prozesse gegen Kassenführer und Filialleiter. An vierter Stelle stehen 
Klagen gegen leitende Angestellte wegen mangelhafter technischer 
Planung oder falscher kaufmännischer Disposition. Wegen fehlerhafter 
Arbeiten im Betrieb werden AN dagegen nur selten vom AG verklagt. 

II. Die Lösungen des Problems 
in Rechtsprechung und Schrüttum, Gegenstand der Darstellung 

1. Der Anwendungsberehh der Haftungsbeschränkung 

Die Grundsätze über die Haftungsbeschränkung bei gefahrengeneig-
ter Arbeit sind nach herrschender Meinung nur bei AN, nicht jedoch bei 
Selbständigen anwendbar, die aufgrund eines Dienstvertrages tätig 
werden1• Sie gelten außerdem im Leiharbeitsverhältnis7 und werden 
überwiegend auch bei fiskalischer Tätigkeit des Beamten herange-
zogen8. Vereinzelt wird gefordert, die Haftungsmilderung auf arbeit-
nehmerähnliche Personen auszudehnen'. Dagegen haften leitende Ange-
stellte nach Ansicht des BGH stets nach den allgemeinen Regeln des 
Schadensersatzrechts10, während die Mehrheit im Schrüttum die ent-
gegengesetzte Auffassung vertritt11• 

Die Gerichte schränken die Haftung des AN nicht bei jeder Tätigkeit 
ein, sondern nur bei den sog. "schadensgeneigten" oder "gefahrenge-
neigten" Arbeiten. Eine Tätigkeit gilt als schadensgeneigt, wenn auch 
einem sorgfältigen AN in dieser Situation ein Fehler unterlaufen kann, 
der wegen menschlicher Unzulänglichkeit auf Dauer unvermeidbar ist. 
In den übrigen Fällen, in denen die Arbeit nicht schadensgeneigt ist, 
gilt die Regel der unbeschränkten Haftung auch für leichte Sorgfalts-
verstöße12. Nach der im Schrüttum überwiegenden Auffassung sollten 

• BGH AP Nr. 28 zu § 611 BGB Haftung des AN; Gamillscheg I Hanau, Die 
Haftung des AN, 21, 57; a. A. Neumann-Duesberg, JZ 1964, 433; vgl. auch 
J. Hübner, Schadenszurechnung nach Risikosphären, 137, 150. 

7 BGH NJW 1973, 2020. 
8 OVG Münster ZBR 1961, 29; 1966, 290; DöV 1969, 214; VGH Kassel DVBl 

1966, 150; Bay VGH DVBl 1966, 151; OVG Saarlouis DVBl 1968, 434; Achter-
berg, DVBl 1964, 605; Fischbach, BBG, 4 b zu § 78; Plog I Wiedow I Beck, BBG, 
12 zu§ 78; unentschieden gelassen von BVerwG DVBl 1968, 431. 

9 Andresen, BB 1962, 490; Neumann-Duesberg, JZ 1964, 433; Becker-Scho:ff-
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